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I. Einführende Erläuterung zu einem
Schriftwechsel mit Rechnungshöfen
und Finanzverwaltung 

1. Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 7. November 2006

Anstoß zur „Erbschaftsteuerreform“ ist das
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom
7. November 2006, das aus dem deutschen Erb-
schaftsteuergesetz eine „Dame ohne Unterleib“
gemacht hat, die dadurch eigentlich nicht mehr
lebensfähig ist. Im ursprünglichen Gesetz-
gebungskonzept der Erbschaftsteuer hatte diese

das Bewertungsgesetz zur Grundlage mit kon-
stanten Bewertungen für Grundbesitz und Be-
triebe mit Einheitswerten. Durch den perma-
nenten Kaufkraftschwund der deutschen Wäh-
rung seit 1948 ergaben sich aus diesem Grund-
lagengesetz permanent „zu niedrige Wertan-
sätze“ gegenüber dem inflationär wachsenden
Nominalwert des Geldvermögens. Anstelle der
Einheitswerte traten die Bedarfswerte, an deren
Stelle zukünftig wegen des Bundesverfassungs-
gerichtsurteils die Verkehrswerte treten sollen. 

Die ursprünglichen Einheitswerte des Bewer-
tungsgesetzes bedeuteten eine praktikable

Gesetzeslage mit Normenklarheit und voraus-
sehbarer Gesetzesbestimmtheit der Auswirkun-
gen für den Steuerpflichtigen. Dieses gesetz-
geberische Fundament des (auf das Bewer-
tungsgesetz aufgesattelten) Erbschaftsteuer-
gesetzes ist durch die verfassungsgerichtliche
Inflationsanpassung jetzt total weg und das
Erbschaftsteuergesetz „hängt in der Luft“, so
dass es auslaufen müsste. Das Gesetz soll
gerettet werden und wird zum „Tausendfüßler“,
denn zukünftig muss jeder einzelne Besteue-
rungsfall stichtagsbezogen mit Einzelermittlung
der jeweils individuellen Besteuerungsgrund-
lagen veranlagt werden. 

Dipl.-Kfm. Bernd Drinkgern, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Lauenburg/Elbe
Dipl.-Finanzwirt Uwe-Karsten Reschke, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Mannheim
Eckhard Tohde, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Lauenburg/Elbe

Vollzugsdefizite der Schenkungsteuer im Schatten der schwebenden
Erbschaftsteuerreform aus der gegenwärtigen Sicht der
Finanzverwaltung und Rechnungshöfe

Bis zur bayrischen Landtagswahl Ende September 2008 hat sich unser Gesetzgeber öffentliches Stillschweigen
auferlegt über die Reformgesetzgebung zum Erbschaftsteuergesetz. Warum eigentlich? Das demokratische
Selbstverständnis unserer Bundesrepublik erfordert für die Gesetzgebung öffentliche Transparenz. Wenn die
nicht gewährt wird, muss sich der Bürger fragen, was die Politiker vor ihm zu verstecken haben. Vielleicht
ergeben sich aus dieser Veröffentlichung hierzu Erkenntnisse.
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Bundesministerium der Finanzen

Aktualisierung des Schreibens des
Bundesministeriums der Finanzen
vom 30.1.2008, BStBl I S. 390;
Änderung des § 22 Nr. 5 EStG durch
das Eigenheimrentengesetz
(EigRentG)

BMF, Scheiben vom 18. September 2008 
IV C 3 - S 2496/08/10011

Aufgrund der Änderung des § 22 Nr. 5 EStG
durch das Gesetz zur verbesserten Einbeziehung
der selbstgenutzten Wohnimmobilie in die geför-
derte Altersvorsorge (Eigenheimrentengesetz
– EigRentG –) wird im Schreiben des Bundes-
ministeriums der Finanzen vom 30.1.2008
(BStBl 2008 I S. 390) in den Randziffern 108
und 182 jeweils die Angabe „§ 22 Nr. 5 Satz 5
ESt“ durch die Angabe „§ 22 Nr. 5 Satz 7 ESt“
ersetzt. Außerdem erfolgt eine redaktionelle
Korrektur des Begriffs „Altersvorsorge-Rest-
kapitals“ in Randziffer 18 in „Altersvorsorge-
(Rest-)Kapitals“.

Bundesministerium der Finanzen

Umsatzsteuer; § 3 Abs. 1b, § 4
Nr. 9 Buchst. a Umsatzsteuergesetz
(UStG) – Steuerbefreiung bei der
Entnahme eines Grundstücks aus
dem Unternehmen

BMF, Scheiben vom 22. September 2008
IV B 8 - S 7109/07/10002

Bezug: BMF-Schreiben vom 13.4.2004, IV A 5
- S 7300 - 26/04 (BStBl 2004 I S. 469);
Abschnitt 1 Abs. 1 Satz 1 UStR 2008

Zur Anwendung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG
im Fall der Entnahme eines Grundstücks aus
dem Unternehmen (§ 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1
UStG) gilt unter Bezugnahme auf das Ergebnis
der Erörterungen mit den obersten Finanzbehör-
den der Länder Folgendes:

Nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 UStG
ist die Entnahme eines Gegenstands aus dem
Unternehmen steuerbar, wenn er oder seine Be-
standteile zum vollen oder teilweisen Vorsteuer-
abzug berechtigt haben. § 3 Abs. 1b UStG setzt
Artikel 16 MwStSystRL um. Artikel 16 MwStSystRL
stellt u.a. die Entnahme eines Gegenstands durch

einen Steuerpflichtigen aus seinem Unternehmen
für seinen privaten Bedarf einer Lieferung gegen
Entgelt gleich.

Über die Gleichstellungsfiktion des Artikels 16
MwStSystRL sind grundsätzlich auch die Steuer-
befreiungsvorschriften auf Entnahmen anwend-
bar, sofern im Einzelfall die tatbestandlichen
Voraussetzungen erfüllt sind, an die das Gesetz
die Anwendung der Steuerbefreiung knüpft. Für
den Fall einer nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 und
Satz 2 UStG steuerbaren Entnahme eines Grund-
stücks aus dem Unternehmen bedeutet dies,
dass die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a
UStG unabhängig davon Anwendung findet, ob
mit der Entnahme ein Rechtsträgerwechsel am
Grundstück verbunden ist.

Die vorstehenden Grundsätze sind in allen noch
offenen Fällen anzuwenden. Die diesem Schrei-
ben entgegenstehenden Aussagen des Abschnitts
71 Abs. 1 Satz 1 UStR und des BMF-Schreibens
vom 13.4.2004, a.a.O., sind nicht mehr anzu-
wenden. Für vor dem 1. Oktober 2008 bewirk-
te Entnahmen von Grundstücken aus dem
Unternehmen wird es nicht beanstandet, wenn
sich ein Unternehmer auf die entgegenstehenden
Aussagen des Abschnitts 71 Abs. 1 Satz 1 UStR
2008 und des BMF-Schreibens vom 13.4.2004,
a.a.O., beruft.

Oberfinanzdirektion Hannover

Sanierungsgewinne, Steuerstundung
und Steuererlass

OFD Hannover, Schreiben vom 18.06.2008
S 2140 - 8 - StO 241

Nach Aufhebung der Steuerfreiheit von Sanie-
rungsgewinnen gemäß § 3 Nr. 66 EStG durch
das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmens-
steuerreform vom 29.10.1997 richtet sich die
ertragsteuerliche Behandlung von Sanierungs-
gewinnen nach dem BMF-Schreiben vom 27.3.
2003 (BStBl 2003l S. 240). Gem. RdNr. 8 des
BMF-Schreibens bedeutet die Erhebung der
Steuer auf einen nach Ausschöpfen der ertrag-
steuerrechtlichen Verlustverrechnungsmöglich-
keiten verbleibenden Sanierungsgewinn für den
Steuerpflichtigen aus sachlichen Billigkeits-
gründen eine erhebliche Härte.

Zur Ermittlung der anteilig auf den Sanierungs-
gewinn entfallenden Einkommenssteuer erfolgt

gem. RdNr. 8 des BMF-Schreibens vorrangig eine
Verrechnung mit sämtlichen zur Verfügung
stehenden Verlusten und negativen Einkünften.
Die danach auf den Sanierungsgewinn entfal-
lende Steuer ist durch Gegenüberstellung des
unter Einbeziehung des Sanierungsgewinns fest-
gesetzten Steuerbetrages und des Steuerbetrages
zu ermitteln, der sich in der „Schattenveran-
lagung“ ohne Einbeziehung des (nach Verrech-
nung mit Verlusten und negativen Einkünften)
verbleibenden Sanierungsgewinns ergibt.

Die Zuständigkeit für Billigkeitsmaßnahmen
nach dem BMF-Schreiben richtet sich nach den
gleich lautenden Erlassen der obersten Finanz-
behörden der Länder vom 15.4.2008 (BStBl
2008 I S. 534).

Oberfinanzdirektion Rheinland

Öffentliche Hand, dauerdefizitärer
Eigenbetrieb, vGA

OFD Rheinland, Schreiben vom 21.08.2008
S 2742 - 1013 - St 134

Der BFH hat mit Urteil vom 22.8.2007, I R 32/06
(ZSteu 2007, R-930, BStBl 2007 II S. 961)
entschieden, dass die Übernahme einer dauer-
defizitären Tätigkeit durch eine Eigengesellschaft
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts
ohne Verlustausgleich durch die Gesellschafterin
zu einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA)
führt.

Lt. BMF-Schreiben vom 7.12.2007 (ZSteu 2007,
S. 519, BStBl 2007 I S. 905) sind die Urteils-
grundsätze bei der Beurteilung der Zusammen-
fassung von Tätigkeiten, die im Rahmen eines
Betriebs gewerblicher Art (BgA) hätten zusam-
mengefasst werden können, in einer Eigengesell-
schaft oder auf vergleichbare Gestaltungen nicht
allgemein anzuwenden. „Dies gilt insbesondere
auch in Fällen, in denen eine Eigengesellschaft
eine Verlusttätigkeit der Trägerkörperschaft über-
nimmt, ohne sonst eine weitere Tätigkeit aus-
zuüben, und bei der Besteuerung von BgA.“ 

Bei der Umsetzung des BMF-Schreibens haben
sich in der Praxis zahlreiche Einzelfragen erge-
ben. Auf Grundlage des BMF-Schreibens sind
folgende Fallvarianten zu unterscheiden:

1. Verluste einer Eigengesellschaft ohne
weitere gewinnbringende Tätigkeit
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Bundesfinanzhof – Alle veröffentlichten Entscheidungen – Ungekürzte Originaltexte

a) Leitsätze aller BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 17.09.2008:

29.04.2008 VIII R 5/06 AO / StPO
Berechtigung und Verpflichtung der Strafverfolgungsbehörden zur Einleitung eines Strafverfahrens
nach Eingang einer Selbstanzeige – Festsetzung von Hinterziehungszinsen – Anlaufhemmung gemäß 
§ 239 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO – Maßnahmen i.S. des § 397 Abs. 1 AO – Vor-Ermittlungen und Anfangs-
verdacht – Vollendung einer Steuerhinterziehung
1. Nach dem das Strafverfahren beherrschenden Legalitätsprinzip sind die Strafverfolgungsbehörden grund-
sätzlich berechtigt und verpflichtet, nach Eingang einer Selbstanzeige ein Strafverfahren zum Zwecke der
Prüfung der Straffreiheit gemäß § 371 Abs. 1 und 3 AO einzuleiten. Eine derartige Strafverfahrenseinleitung
hemmt den Anlauf der Frist zur Festsetzung von Hinterziehungszinsen gemäß § 239 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO.
2. Ausnahmsweise hemmt aber eine Strafverfahrenseinleitung, die sich nach den für die Strafverfolgungs-
behörden zum Zeitpunkt der Einleitung bekannten oder ohne Weiteres erkennbaren Umständen als greifbar
rechtswidrig darstellt, den Anlauf der Festsetzungsfrist nicht. Originaltext: R-851

04.06.2008 I R 84/07 EStG / FördG
Folgen einer handelsrechtlichen Zuschreibung aus dem Volumen früherer steuerrechtlicher Sonder-
abschreibungen – Bindung des Steuerpflichtigen an ein ausgeübtes Wahlrecht – Anderweitige 
Verteilung von Sonderabschreibungen im Rahmen einer Bilanzänderung
Hat der Steuerpflichtige ein bestehendes Wahlrecht zur Vornahme einer Sonderabschreibung nach § 1 
Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 4 FördG ausgeübt, kann er in den Folgejahren steuerbilanzrechtlich unbeschadet 
einer handelsrechtlichen Zuschreibung nicht auf die einmal in Anspruch genommene Sonderabschreibung
verzichten, sondern hat den verminderten Wertansatz fortzuführen. Originaltext: R-856

10.07.2008 VI R 21/07 EStG
Betriebliche Einrichtung eines Kunden des Arbeitgebers keine regelmäßige Arbeitsstätte des 
Arbeitnehmers
Die betriebliche Einrichtung eines Kunden des Arbeitgebers ist keine regelmäßige Arbeitsstätte i.S. des § 9
Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG a.F. bzw. § 8 Abs. 2 Satz 3 EStG. Die Vorschriften kommen demnach auch dann nicht
zur Anwendung, wenn ein Arbeitnehmer bei einem Kunden des Arbeitgebers längerfristig eingesetzt ist.

Originaltext: R-858

17.07.2008 I R 84/04 DBA-Luxemburg / EStG / EG
Auch nach Streichung von § 2a Abs. 3 EStG 1997 a.F. kein prinzipieller Abzug von Verlusten einer
luxemburgischen Betriebsstätte nach Art. 20 Abs. 2 i.V.m. Art. 5 Abs. 1 DBA-Luxemburg – Bindung des
BFH an Tatsachenfeststellungen des FG auch bei „Bestätigung“ eines Sachverhalts vor dem EuGH
1. Verluste einer luxemburgischen Betriebsstätte sind nach Art. 20 Abs. 2 i.V.m. Art. 5 Abs. 1 DBA-Luxemburg
im deutschen Stammhaus auch nach Streichung von § 2a Abs. 3 EStG 1997 a.F. prinzipiell nicht abzugsfähig.
Sie werden ebenso wie entsprechende Gewinne von der inländischen Besteuerungsgrundlage ausgenommen.
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Bundesfinanzhof – Nicht veröffentlichte Entscheidungen (NV) – Ungekürzte Originaltexte

10.06.2008 VIII R 101/04 (NV) Trennbarkeit von freiberuflicher Unternehmensberatung und gewerblicher Über-
lassung von Managementpersonal – Berufsbild des beratenden Betriebswirts –
Grundsatz der Totalgewinngleichheit Originaltext: R-870

10.06.2008 IV B 52/07 (NV) Gewerbliche Personengesellschaften als selbständige Steuersubjekte –
Zusammenschau auf der Ebene der Gewinnfeststellung bei gesellschafter-
identischen Personengesellschaften – Anfechtbarkeit der im Feststellungs-
bescheid vorgenommenen Verteilung des Bilanzgewinns – Revisionszulassung 
wegen eines schwerwiegenden Rechtsfehlers des FG Originaltext: R-873

10.06.2008 VI B 113/07 (NV) Wahlrecht zum Erhalt von Deputatware führt nicht zu Sachlohn Originaltext: R-876

10.06.2008 VI B 130/07 (NV) Doppelte Haushaltsführung durch einen Alleinstehenden Originaltext: R-876

12.06.2008 VI B 62/07 (NV) Berechtigtes Feststellungsinteresse i.S.d. § 100 Abs. 1 Satz 4 FGO – Vorwurf 
der Steuerhinterziehung im Verwaltungsakt – Sachaufklärungspflicht des FG Originaltext: R-877

26.06.2008 V B 42/07 (NV) § 25 UStG bei Reiseleistungen im eigenen Namen auf fremde Rechnung –
Rüge der Verletzung materiellen Rechts Originaltext: R-878

27.06.2008 II B 19/07 (NV) Tatbestandswirkung von Durchsuchungsbeschlüssen und Beschlagnahme-
beschlüssen – keine Pflicht des FG zur Vorlage an EuGH – rechtliches Gehör –
kumulative Begründung eines FG-Urteils - Entscheidung über die Zulassung 
einer Revision – kein Verwertungsverbot bei Verletzung der steuerrechtlichen 
Pflichten bei der Informationsgewinnung Originaltext: R-878

28.07.2008 IX B 33/08 (NV) Zur Einkünfteerzielungsabsicht auf der Ebene des Anteilseigners bei einem 
geschlossenen Immobilienfonds Originaltext: R-880

07.08.2008 IX B 50/08 (NV) Kumulative Urteilsbegründung Originaltext: R-882

Anwendung neuer BFH-Entscheidungen mit ZSteu-Fundstellen

In einem finanzgerichtlichen Verfahren ergangene und rechtskräftig gewordene Entscheidungen binden nur die am Rechtsstreit Betei-
ligten und ihre Rechtsnachfolger (§ 110 Abs. 1 FGO). Durch eine Veröffentlichung von Urteilen bzw. Beschlüssen des Bundesfinanz-
hofs im BStBl Teil II werden aber die Finanzämter angewiesen, diese Entscheidungen auch in vergleichbaren Fällen anzuwenden.
Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben beschlossen, die folgenden neuen BFH-Entscheidungen im Bundes-
steuerblatt Teil II zu veröffentlichen und somit allgemein anzuwenden:

Datum Akten- Entscheidungs- Kurzbeschreibung
zeichen datum / 

ZSteu-Fundstelle
04.06.08 IX R 9/06 28.11.07 Keine Typisierung der Einkünfteerzielungsabsicht bei der Verpachtung unbebauten 

ZSteu 2008, R-214 Grundbesitzes – Prognosezeitraum: 30 Jahre

02.06.08 IX R 68/07 13.02.08 Barausgleich cash-seetlement führt nicht zu Werbungskosten bei den Stillhalterprämien
ZSteu 2008, R-353

02.06.08 VII R 33/06 12.02.08 Keine nachträgliche Anrechnung von Kapitalertragsteuer nach Ablauf der Zahlungsver-
ZSteu 2008, R-351 jährungsfrist

30.05.08 IX R 17/07 29.08.07 Gestaltungsmissbrauch bei Darlehensverträgen zwischen Angehörigen – Schuldzinsenabzug
ZSteu 2008, R-97 bei wechselseitiger Darlehensgewährung

30.05.08 IX R 39/06 28.11.07 Sonstige Einkünfte – Preisgeld für Teilnahme an Fernsehshow, hierzu: BMF-Schreiben vom 
ZSteu 2008, R-216 30.05.2008 (ZSteu 2008, S. 191)

29.05.08 VIII R 82/05 26.02.08 Gewinnzuschlag nach § 7g Abs. 5 EStG bei unterjähriger Auflösung der Rücklage
ZSteu 2008, R-400

29.05.08 IV R 82/05 29.11.07 Bildung einer Ansparrücklage im Rahmen einer Bilanzänderung – Verbleibensvoraussetzun-
ZSteu 2008, R-375 gen bei Betriebsaufspaltung mit lediglich mittelbarer personeller Verflechtung – Finanzie-

rungszusammenhang
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27.05.08 I R 111/05 19.12.07 Wertverknüpfung von Veräußerungspreis und Wertansatz hinsichtlich des eingebrachten 
ZSteu 2008, R-224 Betriebsvermögens bei der Einbringung vonGeschäftsanteilen in eine Kapitalgesellschaft 

(§ 20 UmwStG 1995)

22.05.08 II R 28/07 13.12.07 Bestimmtheit eines zusammengefassten Grunderwerbsteuerbescheids bei Erwerb mehrerer 
ZSteu 2008, R-343 Grundstücke in einem Zwangsversteigerungsverfahren – Bindung an die gemäß § 74a 

Abs. 5 ZVG festgesetzten Grundstückswerte bei der Bemessung der steuerpflichtigen 
Gegenleistung i.S. des § 9 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG

22.05.08 II R 65/06 19.12.07 § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG verstößt nicht gegen europäisches Gemeinschaftsrecht
ZSteu 2008, R-232

22.05.08 II R 64/06 14.11.07 Erbbauzins als Gegenleistung beim Erbbaurechtserwerb durch Grundstückseigentümer
ZSteu 2008, R-282

21.05.08 IV R 72/02 29.03.07 Gesellschafterbezogene Ermittlung der Überentnahmen i.S.d. § 4 Abs. 4a EStG - 
ZSteu 2007, R-696 Aufteilung des Mindestabzugs

21.05.08 IV R 68/05 20.09.07 Entscheidung über Passivierungsaufschub (§ 5 Abs. 2a EStG) bei einem der Finanzierung 
ZSteu 2007, R-1036 eines Personengesellschaftsanteils dienenden Darlehen im Feststellungsverfahren der 

Untergesellschaft

21.05.08 IV R 15/05 11.10.07 Gewinnerzielungsabsicht bei einem landwirtschaftlichen Pachtbetrieb
ZSteu 2008, R-367

20.05.08 VIII R 14/06 19.12.07 Die Veräußerung einer schuldrechtlichen Option auf den Erwerb einer Beteiligung kann 
ZSteu 2008, R-260 eine Anwartschaft i.S.v. § 17 Abs. 1 Satz 3 EStG darstellen und somit zu einem steuer

baren Gewinn nach § 17 EStG führen.

16.05.08 I B 53, 54/07 26.09.07 Lesbarmachung von gescannten Belegen gegenüber Außenprüfung – Datenzugriff des 
ZSteu 2007, R-1011 Finanzamtes auf Konten der Finanzbuchhaltung – Verhältnismäßigkeit

16.05.08 VII R 3/07 24.01.08 Keine Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 3 AO durch Wiedereinsetzung in eine versäumte 
ZSteu 2008, R-318 Frist zur Beantragung einer Steuervergütung

15.05.08 I R 52/07 19.12.07 Erstmalige Realisierung von Körperschaftsteuerguthaben nach § 37 Abs. 2 KStG 1999 
ZSteu 2008, R-331 n.F. – „Minderungspause“ als bewusste, verfassungsrechtlich unbedenkliche Entscheidung 

des Gesetzgebers

15.05.08 IX R 50/06 19.12.07 Keine Inanspruchnahme von AfA im Jahr der Aufhebung des Kaufvertrags über Teileigen-
ZSteu 2008, R-291 tum an einer Gewerbeeinheit

14.05.08 VI R 45/04 17.01.08 Aufteilung einer Gesamtschuld nach Tod eines Ehegatten – Einrede der Dürftigkeit des 
ZSteu 2008, R-345 Nachlasses

14.05.08 IV R 87/06 24.01.08 Bei vorzeitiger Beteiligung eines Gesellschafters an nicht realisierten Gewinnen einer 
ZSteu 2008, R-297 Personengesellschaft handelt es sich um eine Entnahme durch den Gesellschafter

13.05.08 IV R 49/05 29.11.07 Pensionspferdehaltung bei Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen nicht durch den 
ZSteu 2008, R-308 Grundbetrag abgegolten
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